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 Veröffentlicht am 25.01.1955

Index

Gewerberecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §39 Abs3

Rechtssatz

Im Falle der Anordnung des Erlages eines Geldbetrages an Stelle der Beschlagnahme wird in die Verfügungsgewalt

derjenigen Personen, welche hinsichtlich der dem Verfall unterliegenden Gegenstände nach Privatrecht

verfügungsberechtigt sind, nicht eingegriffen.
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